
Tier und Recht

Von Gieri Bolliger,
Stiftung für das Tier im Recht

Lebensgemeinschaften halten oft 
nicht ewig. Bei einer Trennung 
müssen neben vielen anderen 

Dingen nicht selten auch Heimtiere zu-
geteilt werden. Seit Tiere auch aus ge-
setzlicher Sicht keine Sachen mehr sind, 
hat der Richter hierbei neben den Eigen-
tumsverhältnissen auch das Tierwohl zu 
berücksichtigen.
    Seit 2003 gelten Tiere im Schwei-
zer Recht nicht mehr als Sachen. Die-
se Loslösung hat sich auf verschiedene 
Rechtsbereiche ausgewirkt. Eine bedeu-
tende Neuerung betrifft die Zuteilung 
von Tieren im Trennungsfall. So kommt 
es heute bei einer Ehescheidung oder 
Aufl ösung eines Konkubinats nicht mehr 
ausschliesslich darauf an, wem ein Tier 
« gehört », sondern spielt auch die sozi-
ale Bindung zwischen Mensch und Tier 
eine gewichtige Rolle.
    Sofern die Eheleute nichts anderes 
vereinbart haben, wird ihr Vermögen 
– zu dem auch Heimtiere gehören – bei 
einer Scheidung nach den Regeln des 
Ehegüterrechts aufgeteilt. Vom Güter-
stand unabhängig werden den Parteien 
dabei zuerst jene Werte zugesprochen, 
die in ihrem Alleineigentum stehen. Dies 
gilt beispielsweise für Tiere, die ein Part-
ner bereits mit in die Ehe gebracht oder 
während der Ehe geerbt oder geschenkt 
bekommen hat. Ebenfalls ihm allein ge-
hört ein Tier, wenn er es während der 
Ehe ausschliesslich für seinen eigenen 
Nutzen angeschafft und sich auch allei-
ne um seine Versorgung und Pfl ege ge-
kümmert hat. 
    Häufi g steht ein Tier aber im gemein-
schaftlichen Eigentum beider Eheleute. 
Sie haben dann denselben Anspruch auf 
das Tier, wobei es keine Rolle spielt, mit 
wessen Geld es bezahlt wurde, ob nur 
ein Partner den Kaufvertrag unterschrie-
ben hat oder wer im Heimtierpass einge-
tragen ist. Gemeinschaftliches Eigentum 
liegt dann vor, wenn das Tier während 
der Ehe angeschafft wurde und sich bei-
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de Partner um Versorgung und Pfl ege 
gekümmert haben. Können sie sich bei 
einer Trennung nicht einigen, wer das 
Tier behalten darf, teilt der Richter es je-
ner Partei zu, die ihm aus der Sicht des 
Tierschutzes die bessere Unterbringung 
gewährleisten kann. 
    Im Zentrum steht somit das Wohl des 
Scheidungstieres. Bei der Zuteilung wird 
in erster Linie Wert darauf gelegt, dass 
der künftige Halter zeitlich, organisato-
risch und fi nanziell in der Lage ist, für 
das Tier zu sorgen. Die Frage, bei wel-
chem Ehepartner sich ein Heimtier woh-
ler fühlt, darf vom Richter nicht leicht-
fertig beantwortet werden. Kann er die 
Parteien nicht zu einer einvernehmlichen 
Lösung zugunsten des Tieres bewegen, 
wird er sich in einer persönlichen Be-
fragung ein genaues Bild der Situation 
machen und herauszufi nden versuchen, 
wer besser für das Tier sorgen kann. 
    Falls nötig kann der Richter die Partei, 
der das Tier nicht zugesprochen wird, 
verpfl ichten, dem künftigen Halter ei-
nen angemessenen Betrag an die Un-
terhaltskosten des Tieres zu bezahlen. 
Im Gegenzug kann ein Anspruch auf 
eine fi nanzielle Entschädigung für den 
Verlust des Tieres bestehen. Mit dem 
Einverständnis des neuen Alleineigen-
tümers kann dem « leer ausgehenden » 
Ex-Partner zudem ein Besuchsrecht ein-

geräumt werden. Bei Hunden, die aus-
geführt werden können, ist ein solches 
zumindest denkbar, weniger hingegen 
natürlich bei standortgebundenen Heim-
tieren wie Vögeln oder Zierfi schen.
    Die Zuteilungsregeln gelten jedoch 
nur für Tiere, die gemäss Gesetzesspra-
che « im häuslichen Bereich und nicht 
zu Vermögens- oder Erwerbszwecken » 
gehalten werden. Als häuslicher Bereich 
gelten alle Möglichkeiten einer Unter-
bringung von Tieren im räumlichen 
Machtbereich des Halters – es besteht 
also keine Beschränkung auf den Haus-
halt oder den Garten. Entscheidend ist 
vielmehr, dass das Tier in räumlicher 
Nähe zu seinem Halter gehalten wird, 
wobei ein gewisses freies, der Natur des 
Tieres entsprechendes, Umherstreunen 
dem selbstverständlich nicht entgegen-
steht. Erfasst werden somit praktisch nur 
Heimtiere, die von ihren Haltern ohne 
fi nanzielle Absichten gehalten werden. 
Andere Tiere, wie Nutz-, Zucht- oder 
Sporttiere, werden hingegen streng 
nach den Eigentumsverhältnissen und 
nicht nach den Parteiinteressen zuge-
teilt.
    Die Regeln über die Zuteilung von 
Heimtieren, wie sie bei der Scheidung 
Anwendung fi nden, gelten übrigens 
auch bei der Beendigung anderer For-
men des Zusammenlebens, etwa bei der 
Aufl ösung eines Konkubinats oder einer 
Wohngemeinschaft, wenn die Parteien 
keine eigenen Regelungen getroffen ha-
ben. Voraussetzung ist aber stets, dass 
ein Tier im Miteigentum beider Parteien 
steht und nicht einer allein gehört. 
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